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ZEITGESPRACH

Die Öffnung der 
Telekommunikationsmärkte

Der Bundesminister für Post und Telekommunikation hat kürzlich seine Vorstellungen 
übere ine weitere Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes nach 1998 in Form 
eines Diskussionsentwurfes für ein neues Telekommunikationsgesetz der Öffentlichkeit 
unterbreitet. Wie sehen die Vorschläge im einzelnen aus? Wie sind sie zu bewerten?

Wolfgang Bötsch

Liberalisierung der Telekommunikation nach 1998

W ir befinden uns auf dem Weg 
in eine weltweite Informa

tionsgesellschaft, in der jeder
mann zu jeder Zeit Informationen 
austauschen und aus Datenban
ken abrufen kann. Das Informa
tionszeitalter eröffnet global ein 
enormes Potential für Wachstum 
und Wohlstand, für Innovation und 
Flexibilität, für mehr Qualität und 
größere Vielfalt der Produktion und 
höhere Lebensqualität. Informa
tion ist zu einem zentralen Produk
tions- und Standortfaktor gewor
den. Nach den klassischen Pro
duktionsfaktoren Arbeit, Kapital 
und Boden hat sie die Funktion 
eines vierten Produktionsfaktors 
gewonnen. Künftig werden dieje
nigen Unternehmen im Wettbe
werb vorne liegen, denen es ge
lingt, sich schnell und kosten
günstig Informationen zu ver
schaffen und zu verarbeiten.

Und nur diejenigen Volkswirt
schaften werden den Weg in das 
21. Jahrhundert erfolgreich gehen 
können, die die Schlüsselindustrie 
-  In form ations- bzw. Telekom

munikationstechnik -  fördern und 
integrieren.

Insbesondere die Telekommuni
kation hat in den letzten Jahren 
durch technische Neuerungen ein 
rasantes Wachstum erlebt. Jede 
Verzögerung, diese Technik einzu
setzen, bedeutet einen Wettbe
werbsnachteil besonders für die 
heimischen Unternehmen, die auf 
den internationalen Märkten kon
kurrieren. Zur Jahrtausendwende 
w ird der Telekom m unikations
markt -  also der Markt für Dienste 
und Telekom m unikationstechni
ken -  bereits die Automobilindu
strie überholen. Allein in Deutsch
land wird ein Umsatz von mehr als 
100 Mrd. DM erwartet. Der Welt
markt für Telekommunikation wird 
von gegenwärtig 650 Mrd. US $ 
auf über 1000 Mrd. US $ im Jahr 
2000 wachsen. (Die weltweiten 
durchschnittlichen W achstum s
raten in diesem Bereich lagen in 
den letzten vier Jahren bei über 
9%.) Dies sind sehr eindrucksvolle 
Zahlen, auch wenn sie -  wie alle 
Prognosen -  mit einer gewissen

Unsicherheit behaftet sind. Sie 
zeigen, daß nicht nur der bereits 
etablierte Anbieter Deutsche Tele
kom AG, sondern auch Wettbe
werber aus der mittelständischen 
W irtschaft von diesen W achs
tumsmärkten profitieren können.

Die Vorschläge des BMPT
Vor diesem Hintergrund benöti

gen w ir in Deutschland neue, an 
den Markterfordernissen ausge
richtete Rahmenbedingungen. Wir 
müssen rechtzeitig Klarheit schaf
fen, welche Regelungen an die 
Stelle der Gesetze treten, die am 
31. 12. 1997 außer Kraft treten, 
wie das Gesetz über Fernmelde
anlagen, das Gesetz über die 
Regulierung der Telekommunika
tion und des Postwesens und das 
Telegraphenwegegesetz.

Mit derVeröffentlichung der„Eck- 
punkte eines künftigen Regulie
rungsrahmens im Telekommunika
tionsbereich“ habe ich am 27. März 
diesen Jahres meine Vorstellungen 
zur Neuordnung des Telekom
munikationsbereichs in Deutsch
land vorgestellt. Im Juni habe ich
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mein Konzept zur weiteren Libe
ralisierung des Telekommunika
tionsmarktes nach 1998 in Form 
eines Diskussionsentwurfes für ein 
neues Telekommunikationsgesetz 
der Öffentlichkeit, insbesondere 
den Fachverbänden und interes
sierten Unternehmen, vorgelegt 
und sehe m ich heute in der 
Generallinie weitgehend unter
stützt.

Die Vorschläge des Bundes
ministeriums für Post und Tele
kommunikation gilt es nun in einen 
Referentenentwurf zu fassen und 
bis zum Sommer nächsten Jahres 
in verbindliches Recht umzuset
zen. Der aktuelle Entwurf für das 
neue Telekommunikationsgesetz 
sieht in wesentlichen Grundzügen 
wie fo lgt aus:

Das künftige regulatorische Mo
dell sieht sehr weitre ichende 
M arktzutrittsm öglichkeiten vor, 
ohne die notwendigen Universal
dienstverpflichtungen zu vernach
lässigen.

Lizenzpflicht

Einer Lizenzpflicht werden künf
tig  alle diejenigen Marktteilnehmer 
unterliegen, die sich im Bereich 
des heutigen Netz- und Telefon
dienstmonopols als Anbieter betä
tigen möchten. Die Lizenzpflicht 
soll jedoch nur so weit reichen, wie 
das Betreiben von Übertragungs
wegen und das Angebot von 
Sprachtelefondienst als kommer
zielle Dienstleistung für die Öffent
lichkeit erfolgt. Ansonsten unter
liegt ein Tätigwerden, soweit es 
der Eigenversorgung dient oder 
eine Dienstleistung nicht für die 
Öffentlichkeit erbracht wird, keiner 
Lizenzierung und damit auch kei
ner besonderen Regulierung.

Rechtlicher Hintergrund der Li
zenzpflicht ist auch Art. 87 f Abs. 1 
des Grundgesetzes, wonach der 
Bund im Bereich der Telekom
munikation und der Post flächen

deckend angemessene und aus
reichende Dienstleistungen zu ge
währleisten hat.

Diese Zielsetzungen, funktions
fähige, sichere und sozialverträgli
che Telekom m unikationsdienst
leistungen zu gewährleisten, stel
len vernünftige Gründe des Ge
meinwohls dar, die grundsätzlich 
einschränkende Regelungen, so
weit sie den übrigen Kriterien ent
sprechen, zulassen. A llerdings 
sind keine Gründe ersichtlich, die 
im Hinblick auf die Erfüllung die
ses Versorgungsauftrags eine 
staatliche Beschränkung der 
Anzahl der Marktteilnehmer erfor
derlich machen würde. Die Sicher
stellung einer flächendeckenden 
Grundversorgung und die Erfül
lung von Universaldienstverpflich
tungen, die aus dem Sozialstaats
prinzip und der Verpflichtung zur 
öffentlichen Daseinsvorsorge er
wachsen, rechtfertigen es jedoch
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nicht, die Zahl der Marktteilneh
mer a priori zu beschränken. Im 
Gegenteil, es ist zu erwarten, daß 
ein funktionsfähiger Wettbewerb 
am besten geeignet ist, die Erfül
lung des Versorgungsauftrags 
sicherzustellen. Um so weniger 
sind den Wettbewerb einschrän
kende Maßnahmen erforderlich 
oder gerechtfertigt.

Hinzu kommt, daß in Art. 87 f 
Abs. 2 GG dem Bund konkret vor
gegeben wird, daß die entspre
chenden Grunddienstle istungen 
als privatwirtschaftliche Tätigkei
ten durch die aus dem Sonder
vermögen Deutsche Bundespost 
hervorgegangenen Unternehmen 
und durch andere erbracht wer
den; es handelt sich um die ver
fassungsrechtliche Zielsetzung, 
die Versorgung im Bereich der 
Telekommunikation durch Herstel
lung eines funktionsfähigen W ett
bewerbs sicherzustellen.

Der regulatorische Rahmen

Außerdem gebietet das Europa
recht einen geeigneten regulatori
schen Rahmen, der die Öffnung 
des Marktes zum Ziel hat. Eine 
Beschränkung der Anzahl von 
Lizenzen im Rahmen der grundle
genden Anforderungen kommt nur 
für das Funkspektrum und gege
benenfalls, wenn es erforderlich 
ist, für städteplanerische Ziele und 
den Umweltschutz in Frage. So
fern aus diesen Gründen eine 
zahlenmäßige Beschränkung ge
rechtfertigt erscheint, darf damit 
aber keine Diskriminierung und 
unnötige Einschränkung der Wett
bewerbsfreiheit verbunden sein.

Mit Ausnahme der Bereiche, in 
denen die begrenzte Verfügbarkeit 
knapper Ressourcen eine Be
schränkung gebietet -  dies ist bei 
den Frequenzen der Fall - ,  ist an 
eine Begrenzung der Anzahl zu 
vergebender Lizenzen deshalb 
nicht gedacht. Die Festlegung der

348 W IRTSCHAFTSDIENST 1995/VII



ZEITGESPRACH

grundsätzlichen unbeschränkten 
Anzahl der Lizenzen ist auch weit 
überwiegend auf positive Reso
nanz gestoßen. Denn es geht dar
um, auch kleinen und mittleren 
Unternehm en Betätigungsmög
lichkeiten zu eröffnen sowie Lokal- 
Regional- und Nischenangebote 
zu ermöglichen. M it diesem Ziel 
würde es sich nicht vertragen -  
w ie dies von anderer politischer 
Seite gefordert wird den Markt
zutritt von Wettbewerbern an die 
Auflage einer flächendeckenden 
D ienstleistungsverpflichtung zu 
knüpfen. Eine solche Maßnahme 
würde die bisher dominierende 
Position der Deutschen Telekom 
AG festschreiben und einen ent
sprechenden Wettbewerb auf dem 
Telekommunikationsmarkt dauer
haft verhindern.

Lizenzinhalte
Entsprechend dem verfolgten 

G eschäftszw eck werden unter
schiedliche Lizenzen erteilt. Ge
genstand der Lizenz kann sein:

□  das Betreiben von Übertra
gungswegen, die der Lizenzneh
mer selbst oder ein Dritter zum 
Angebot von Telekommunika
tionsdienstleistungen für die Öf
fentlichkeit nutzt. Derartige Lizen
zen eröffnen die Möglichkeit zum 
Angebot für die Öffentlichkeit von 
Mietleitungen, Telefondienst, be
stimmten Mobilfunkdienstleistun
gen, Satellitenfunkdienstleistun
gen oder sonstigen Telekom
munikationsdienstleistungen,

□  das Angebot von Telefondienst 
für die Öffentlichkeit, das auf der 
Grundlage von Übertragungswe
gen, die von anderen Lizenzneh
mern angemietet werden, erbracht 
wird.

Es versteht sich von selbst, daß 
sowohl die Lizenzvergabe als auch 
die m it der Lizenz zu verknüpfen
den Auflagen dem Gebot der 
Transparenz, der Objektivität und 
der N ichtdiskrim inierung sowie

der Verhältnismäßigkeit zu ent
sprechen haben.

Universaldienstverpflichtungen
Neben bestimmten grundlegen

den Anforderungen wie Daten
schutz, Schutz des Fernmeldege
heimnisses und Überwachbarkeit 
des Telekommunikationsverkehrs 
spielen unter anderem die Uni
versald ienstverpflichtung sowie 
bestimmte Verhaltensauflagen zur 
Sicherstellung eines chancenglei
chen Wettbewerbs eine wichtige 
Rolle bei der Festlegung von 
Lizenzauflagen.

Beim Thema des Universaldien
stes wird es insbesondere darauf 
ankommen, zu einem ausgewoge
nen Verhältnis von wettbewerbli
cher M arktversorgung und der 
Sicherstellung einer bestimmten 
Grundversorgung der Verbraucher 
mit Telekommunikationsdienstlei
stungen zu gelangen.

Ziel der U niversaldienstver
pflichtung ist es, allen Nutzern den 
Zugang zu einem bestim m ten 
Mindestangebot an Telekommuni
kationsdiensten mit einer bestimm
ten Qualität zu erschwinglichen 
Preisen zu erhalten. Universal
dienstverpflichtungen werden da
her aus heutiger Sicht teilweise die 
Leistungen sein, die heute als 
Netz- und Telefondienstmonopol 
von der Deutschen Telekom AG 
erbracht werden. Zu nennen sind 
in diesem Zusammenhang die 
Übertragungswege, die im An
hang zu der Mietleitungsrichtlinie 
als M indestangebot, das allen 
Nutzern zugänglich sein muß, auf
geführt sind, und -  ebenfalls als 
M indestangebot -  der „einfache“ 
Telefondienst. Entscheidend ist, 
das geht auch deutlich aus der 
Entschließung des Rates der Euro
päischen Gemeinschaft zum Uni
versaldienst vom 7. 2. 1994 her
vor, daß sich auch zukünftig jeder, 
gleich wo er w ohnt, das 
Telefonieren leisten können muß

und daß diese Leistung privatw irt
schaftliche Aufgabe ist, in die sich 
die Regulierungsbehörde erst ein- 
mischen darf, wenn ihr Defizite 
bekannt werden.

Zur Finanzierung dieser Defizite 
ist eine Ermächtigungsgrundlage 
vorgesehen, nach der erforderli
chenfalls Lizenznehmer mit einem 
Mindestmarktanteil am relevanten 
Markt zu dieser Finanzierung her
angezogen werden können.

Einer besonderen Regulierung 
im Interesse eines chancenglei
chen Wettbewerbs und zur För
derung eines funktionsfähigen 
Wettbewerbs sollen künftig nur die 
marktbeherrschenden Unterneh
men unterworfen werden. Dies 
betrifft neben dem Universaldienst 
die Realisierung eines offen Netz
zugangs, die Zusammenschaltung 
von Netzen sowie die Entgeltre
gulierung und die Beachtung 
besonderer Rechnungslegungs- 
Vorschriften.

Nur so ist gewährleistet, daß 
auch kleineren und mittleren Un
ternehmen ein Marktzutritt mög
lich wird und die Lizenzvergabe 
nicht von vornherein auf wenige 
große Unternehmen oder Konsor
tien beschränkt ist.

Unentgeltliche Verkehrswege
nutzung

Nach geltendem Recht kann die 
Deutsche Telekom AG für die Er
richtung und den Betrieb der 
erforderlichen Telekommunika
tionslinien ö ffentliche Verkehrs
wege unentgeltlich benutzen. 
Künftig sollen nicht mehr nur die 
Deutsche Telekom AG, sondern 
auch andere Lizenznehmer -  und 
nur diese -  die Möglichkeit erhal
ten, öffentliche Wege zu nutzen.

Weder wollen w ir ein Entgelt für 
die Nutzung einführen, noch w ol
len w ir die künftigen Anbieter ver
pflichten, Gestattungsverträge mit 
einer -  im Falle eines flächen

W IRTSCHAFTSDIENST 1995/VII 349



ZEITGESPRÄCH

deckenden Netzes unendlichen -  
Vielzahl von Gemeinden abzu
schließen.

Eine moderne und leistungs
fähige Telekom munikationsinfra
struktur, wie sie alle -  auch die 
Kommunen -  wollen, muß zügig 
realisierbar und bezahlbar sein. 
Insbesondere vor dem H inter
grund des grundgesetzlich nor
mierten Infrastrukturauftrags des 
Bundes und der Tatsache, daß die 
Verfügungsrechte über ö ffen tli
chen Grund und Boden gemein
wohlorientiert auszuüben sind, soll 
ein Entgelt für die Nutzung auch 
für zukünftige Lizenznehmer nicht 
eingeführt werden.

Weitere Themen, die im Hinblick 
auf die Liberalisierung ab 1998 
gesetzlich normiert werden müs
sen, sind die Frequenz- und die 
Nummernverwaltung. Auch fü r 
diese Ressourcen muß im Hinblick 
auf einen fairen chancengleichen

W ettbewerb eine d iskrim in ie
rungsfreie Verteilung gewährleistet 
sein. Schließlich sind kunden
orientierte Verbraucherschutzvor
schriften zu normieren, die Be
lange des Datenschutzes ange
messen zu berücksichtigen, die 
Einhaltung des Fernmeldegeheim
nisses sicherzustellen, die Über
wachung des Telekom munika
tionsverkehrs zu regeln und eine 
Regulierungsbehörde zu errichten. 
Sie soll eine weitestgehend unab
hängige Bundesbehörde sein, um 
jeden Anschein institu tioneller 
Befangenheit in diesem sensiblen 
Bereich von Anfang an auszu
schließen, und mit umfangreichen 
Überwachungs- und „E x-ante- 
Lenkungs“ -Kompetenzen ausge
stattet werden.

Wohl des Nutzers
Ein Gesichtspunkt, der in der 

bisher geführten Diskussion zur 
Liberalisierung des Telekommuni

kationsmarktes und in der Pri
vatis ie rungspo litik  allgemein zu 
wenig beachtet wird, ist folgender: 
Ohne die Interessen der aktuellen 
und potentie llen Anbieter von 
Telekommunikationsdienstleistun
gen und deren Schicksal im 
zukünftigen Wettbewerb zu ver
nachlässigen, fühle ich mich vor
rangig einer gesamtwirtschaftlich 
orientierten Politik verpflichtet. Es 
geht in allererster Linie darum, den 
Interessen der Kunden gerecht zu 
werden. Andere Erwägungen 
haben hinter dieses Ziel zurückzu
treten.

Der W irtschaftsstandort Deut
schland braucht einen erstklassi
gen Kommunikationssektor, um 
auch in Zukunft im internationalen 
Wettbewerb mithalten zu können. 
Die Grundlage hierfür ist eine 
moderne, an den Markterforder
nissen ausgerichtete Gesetzge
bung in der Telekommunikation.

Arne Börnsen

Wettbewerb soweit wie möglich -  
Regulierung soweit wie nötig

Die Öffnung des Telekommuni
kationsmarktes einschließlich 

der Netzinfrastruktur, die Privat
kapital in großem Umfang der 
Infrastrukturerweiterung zuführen 
wird, ist nach Auffassung der SPD 
grundsätzlich zu begrüßen. Sie 
wird dazu beitragen, den nationa
len und europäischen Industrie
standort zu sichern und zu stär
ken und positive Beschäftigungs
impulse auslösen.

Wettbewerb fördert Angebots
vielfalt und Innovationen und führt 
in aller Regel zu kostengünstige
ren Preisen fü r die Kunden. 
Voraussetzung dafür ist, daß der

Wettbewerb funktioniert. In einem 
offenen Telekommunikationsmarkt 
muß deshalb ein fairer Wettbe
werb sichergestellt werden, mit 
dem sowohl der Mißbrauch von 
Marktmacht unterbunden als auch 
einseitige Belastungen von Anbie
tern verhindert werden.

Markt und Wettbewerb allein 
können jedoch nicht immer sicher
stellen, daß gesamtwirtschaftlich 
und gesellschaftlich erwünschte 
Zielsetzungen verwirklicht werden. 
Dies gilt z.B. im Hinblick auf den 
grundgesetzlich festgeschriebe
nen Infrastrukturauftrag zur Siche
rung eines flächendeckenden, an

gemessenen und ausreichenden 
Dienstleistungsangebotes im Be
reich des Postwesens und der 
Telekommunikation, für den der 
Staat die Verantwortung trägt.

Für den zu erwartenden Wett
bewerb sind deshalb klare Rah
menbedingungen erforderlich, um 
einen fairen Wettbewerb zu er
möglichen und Fehlentwicklungen 
bei der Bereitstellung moderner 
Dienste und Netzinfrastrukturen 
für W irtschaft und Verbraucher zu 
vermeiden.

Die SPD will für die Errichter 
und Betreiber von Netzen und die
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Anbie ter von Universaldiensten 
eine symmetrische, gleiche 
Rechte und Pflichten vorsehende 
Regulierung. Wettbewerbsverzer
rungen müssen unterbunden wer
den, um im Telekommunikations
m arkt das Entstehen und die 
Entwicklung marktstarker Wettbe
werber, die auch im internationa
len Wettbewerb bestehen können, 
zu ermöglichen. Die Telekom AG 
muß die Chance erhalten, sich zu 
einem führenden „global player“ zu 
entwickeln. Der zukünftige Erfolg 
und die wirtschaftliche Prosperität 
einer Telekommunikationsgesell
schaft wird zunehmend von ihrer 
Fähigkeit abhängen, ein weltwei
tes Netz und globale Dienstlei
stungen anzubieten.

Es liegt in unserem unmittelba
ren volkswirtschaftlichen Interes
se, daß die Telekom AG sich in 
diesem Wettbewerb behauptet 
und zu einem führenden „global 
player“ entwickelt. Eine w irtschaft
lich starke und technisch lei
stungsfähige Telekom AG ist nicht 
nur fü r den engeren Bereich der 
Netzinfrastruktur und der Telekom
munikationsdienstleistungen von 
großer Bedeutung. Sie ist glei
chermaßen als Auftraggeber, 
Nachfrager und Partner nach
gelagerter Industrie- und Dienst
leistungsbereiche, die Hard- und 
Software im Kommunikationsbe
reich entwickeln und herstellen, 
unverzichtbar.

Die SPD ist gegen unangemes
sene einseitige Regulierungsmaß
nahmen zu Lasten derTelekom AG, 
die das Unternehmen finanziell 
schwächen würden. Eine solche 
Regulierung hätte auch erhebliche 
negative Auswirkungen auf den für 
1996 vorgesehenen Börsengang 
und die Beschäftigungsentwick
lung der Telekom AG. Die w irt
schaftliche und finanzielle Schwä
chung der Telekom AG würde zu 
einer deutlichen Reduzierung des 
angestrebten Emissionskurses und

damit zu einer spürbaren Verringe
rung der angestrebten Aufstok- 
kung des Eigenkapitals führen.

Lizenzen und Regulierung
Staatliche Marktzugangsbe

schränkungen sind in einer sozial 
gebundenen marktwirtschaftlichen 
Ordnung nur im öffentlichen Inter
esse und zum Wohle der Ge
sam tw irtschaft vertretbar. Um 
flächendeckend angemessene und 
ausreichende Dienstleistungen im 
Telekommunikationsbereich sicher
zustellen und einen fairen Wett
bewerb zu gewährleisten, ist der 
Markteintritt im Bereich des bishe
rigen Netz- und Telefondienst
monopols über Lizenzen zu regeln.

Lizenzen können sowohl für das 
Errichten und Betreiben von Über- 
tragungswegen wie auch für das 
Angebot von Sprachtelefondienst 
erteilt werden. Sie umfassen das 
Recht, Telekommunikationsnetze 
zu vermieten und mit anderen in- 
und ausländischen Betreibern 
zusammenzuschließen. Neben der 
Erteilung von Vollizenzen (Telefon
dienst/Übertragungswege) kön
nen weitere Lizenzklassen (z.B. 
Mobilfunk, Satellitendienste, Rund
funkverteilnetze) gebildet werden. 
Die Zahl der künftigen Marktteil
nehmer sollte nicht begrenzt wer
den, notwendig sind aber hohe 
Anforderungsprofile für potentielle 
Wettbewerber z.B. im Hinblick auf 
Finanzkraft, technisches Know- 
how, Garantie der Dauerhaftigkeit 
der Leistungserstellung und ähn
liches.

Chancengleicher und funktions
fähiger Wettbewerb bei gleichzeiti
ger Infrastruktursicherung kann 
sich nur einstellen, wenn Unter
nehmen miteinander konkurrieren, 
die die finanzielle Kraft und Lei
stungsfäh igke it haben, um im 
Wettbewerb mit der Telekom AG 
und untereinander zukunftsorien
tiert Investitionen für alle Markt
segmente vorzunehmen. In einer

solchen Konstellation kann sich 
auch die Regulierung weitgehend 
auf die M ißbrauchsaufsicht be
schränken und viele Bereiche, die 
andernfalls einer intensiven Regu
lierung bedürften, der freien Ver
einbarung der konkurrierenden 
Unternehmen überlassen.

Die grundgesetzlich festge
schriebene Gewährleistung einer 
angemessenen Infrastruktur im 
Telekommunikationsbereich muß 
durch klare Uzenzbestimmungen 
geregelt werden. In den Lizenz
auflagen ist deshalb eine zeitlich 
abgestufte, flächendeckende Ver
sorgung für die Bereitstellung von 
Übertragungswegen (durch eigene 
bzw. zusammengeschaltete Net
ze) und fü r das A ngebot von 
Universaldiensten vorzusehen. 
Um die Versorgung auch im Netz
bereich bereitstellen zu können, 
muß den Lizenznehmern die Mög
lichkeit eingeräumt werden, unge
hindert neue Standards und Tech
nologien anzuwenden. Das heißt, 
alle Lizenznehmer einschließlich 
der Telekom AG müssen das 
Recht erhalten, Teilnehmer im 
Ortsnetz entweder über terrestri
sche Leitungen oder DECT-Ver- 
bindungen anzuschließen. Um den 
Lizenznehmern einen zügigen Auf
bau der Infrastruktur zu ermögli
chen, sollte Kommunen, Verkehrs
unternehmen und anderen Organi
sationen, die bereits heute nach 
dem Fernmeldeanlagegesetz ei
gene Netze betreiben dürfen, ge
stattet werden, ihre Leitungen den 
Lizenznehmern zu vermieten.

Mit der Forderung der SPD, Voll
lizenzen nur mit der Auflage der 
flächendeckenden Versorgung zu 
erteilen, wird sichergestellt, daß 
sich rasch ein intensiver W ett
bewerb entwickelt, der sich positiv 
auf die Qualität des Angebotes 
und die Tarife auswirken wird. Mit 
dem Wirksamwerden des Wett
bewerbs wird eine schrittweise 
Angleichung der bisherigen „politi-
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sehen“ Tarife an Kostenstrukturen 
und M arkterfordernisse erm ög
licht. Dies ist die Voraussetzung 
für einen chancengleichen W ett
bewerb, an dem sich dann auch 
regionale Anbieter beteiligen kön
nen.

Bis zum Wirksamwerden des 
Wettbewerbs, nach dem Aufbau 
und der Einrichtung eigener Netze 
und Dienste, unterliegen die Ent
gelte für die Universaldienste und 
für die Zusammenschaltung öf
fentlicher Telekommunikationsnet
ze der Regulierung. Danach soll 
eine Preisregulierung sowohl hin
sichtlich der Endnutzerpreise als 
auch der Zusammenschaltungs
preise nur passiv im Wege einer 
fallweise zu handhabenden Miß
brauchsaufsicht durchgeführt wer
den.

Universaldienst
Die SPD will keinen Minimal- 

Universaldienst. Die Festlegung 
von Universaldiensten darf nicht 
statisch erfolgen. In den Lizenz
auflagen muß eine dynamische 
Entwicklung vorgezeichnet w er
den, die eine Weiterentwicklung 
eines Universaldienstes in Rich
tung gesellschaftspolitisch gewoll- 
ter neuer Dienste (Stichwort Multi
media) ermöglicht.

Zur Sicherung der Infrastruktur, 
aber auch im Interesse der Verläß
lichkeit und Planungssicherheit für 
potentielle Lizenznehmer muß der 
Umfang der Universaldienstver
pflichtungen schon vorab, d.h. 
während des Gesetzgebungsver
fahrens, definiert werden, damit 
die Erbringung über die Ausgestal
tung der Lizenzbedingungen si
chergestellt werden kann.

Eine Beschränkung auf den 
Telefondienst und eine schmal- 
bandige Infrastruktur wird den Zu
kunftsentw icklungen n icht ge
recht. Die Nachfrage nach schmal- 
und breitbandigen Nicht-Sprach- 
diensten wird künftig eine zuneh

mende Rolle spielen. Um eine 
hohe Qualität der Infrastrukturlei
stungen insgesamt sicherzustel
len, muß für künftige Netzbetreiber 
die Verpflichtung vorgesehen wer
den, auch eine breitbandige Kom
munikation im Rahmen einer Uni- 
versaldienstverpfllchtung markt- 
und nachfrageorientiert zu ermög
lichen. Eine Beschränkung auf 
schmalbandige Kommunikation ist 
weder unter ökonomischen Ge
sichtspunkten noch unter den 
Aspekten von chancengleichem 
Zugang zu Information, Pluralis
mus und Meinungsfreiheit sinnvoll. 
Eine breitbandige Telekommunika
tionsinfrastruktur ist die Voraus
setzung fü r einen w irtschaftlich 
und gesellschaftlich erfolgreichen 
Einstieg in die Inform ationsge
sellschaft.

Die Entwicklung zur Informa
tionsgesellschaft, die insbesonde
re durch neue Techniken und 
Dienstleistungen im Multimedia- 
Bereich geprägt werden wird, darf 
nicht zu einer Zwei-Klassen-Infor- 
mationsgesellschaft führen, in der 
der Zugang zu den neuen Techno
logien und deren Nutzung nur für 
einen Teil der Bevölkerung mög
lich ist. Um eine solche Zweitei
lung zu verhindern, müssen im 
Rahmen der Regulierung gleiche 
Chancen für alle Bürger und ein 
fairer Zugang zu modernen Infor
mations- und Kom m unikations
diensten ermöglicht werden. Dazu 
gehört vor allem die Bereitstellung 
einer breitbandigen Infrastruktur. 
Von großer Bedeutung fü r die 
Durchsetzung neuer multimedialer 
Dienstleistungen ist u.a. eine brei
te Akzeptanz in allen Schichten 
der Gesellschaft. Um diese Ak
zeptanz zu fördern, ist ein breites 
Maßnahmenbündel von der Aus- 
und W eiterbildung bis hin zur 
Entw icklung nutzerfreundlicher 
Endgeräte und Bedienungstech
niken erforderlich.

Zusammenschaltung

Die Zusam m enschaltung von 
Netzen wird für neue Wettbewer
ber für lange Zeit Voraussetzung 
für die Bereitstellung eines flä
chendeckenden Angebotes in der 
Netzinfrastruktur sein. In den Li
zenzen ist deshalb eine Verpflich
tung aller Netzbetreiber vorzuse
hen, gegenseitige Netzübergänge 
mit standardisierten technischen 
Bedingungen zu schaffen. Der 
Anspruch auf Zusam m enschal
tung gilt nicht nur gegenüber ei
nem marktbeherrschenden Unter
nehmen.

Die Regulierungsbehörde hat 
dafür Sorge zu tragen, daß keine 
W ettbew erbsbeein trächtigungen 
erfolgen. Dies gilt sowohl für tech
nische Bedingungen als auch für 
geforderte Entgelte. Für eine 
Übergangszeit in der Aufbauphase 
der Netze durch W ettbewerber 
unterliegen die Entgelte für Netz- 
zusammenschaltungen der Regu
lierung. Danach sollen die Preise 
und Bedingungen für Netzzusam- 
menschaltungen frei ausgehandelt 
werden können, die Regulierungs
instanz übernimmt eine Schlich
terfunktion und übt eine Miß
brauchsaufsicht m it geeigneten 
Sanktionsmöglichkeiten aus.

Regulierungsbehörde

Ziel der Regulierung ist die 
Sicherstellung der im Grundgesetz 
ausdrücklich als hoheitliche Auf
gaben definierten Regulierungs
ziele über die Gewährleistung ei
nes fairen, funktionierenden Wett
bewerbs und über kontrollierte Li
zenzauflagen.

Die Regulierungsinstanz, die 
diese Aufgaben wahrnimmt, muß 
unabhängig von Regierungsent
scheidungen und von tagespoliti
scher Einflußnahme sein. Sie muß 
geeignete Sanktionsmöglichkeiten 
zur Verfügung haben, um Verstöße 
gegen Lizenzbestim mungen zu
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ahnden und den Mißbrauch von 
Marktmacht zu unterbinden. Die 
Regulierungsinstanz hat insbeson
dere dafür Sorge zu tragen, daß 
die Verpflichtungen zum flächen
deckenden Ausbau der Netzinfra
struktur innerhalb der vorgegebe
nen Fristen und das flächen
deckende Angebot bestim m ter 
Universaldienstleistungen einge
halten werden. Sie hat darüber 
hinaus zu gewährleisten, daß ein 
offener diskriminierungsfreier Zu
gang zu Telekommunikationsnet
zen und -diensten und faire Be
dingungen fü r die Zusammen
schaltung von Netzen ermöglicht 
werden. Der Regulierer muß ein 
allen zugänglichen und allen An
sprüchen genügendes Nummern
system vorgeben.

Zeitplan
Der in den Eckpunkten des 

BMPT vorgesehene Zeitplan sieht 
die Verabschiedung eines Tele
kommunikationsgesetzes bis zum 
Sommer 1996 vor. Die Vorstellung 
der notwendigen Musterlizenzen, 
der Lizenzverfahren und Rechts
verordnungen soll erst bis zum 
Herbst 1996 erfolgen.

Die SPD ist der Auffassung, daß 
eine zügige Verabschiedung des 
Telekommunikationsgesetzes not
wendig ist, damit potentielle Wett
bewerber Klarheit über den künfti
gen Wettbewerbsrahmen eines

offenen Telekommunikationsmark
tes bekommen und sich rechtzei
tig auf die für 1998 vorgesehene 
Marktöffnung vorbereiten können.

Wie der deutsche Telekom
m unikationsm arkt konkret ab 
1998 aussehen wird, hängt vom 
Inhalt der Lizenzen ab und welche 
Unternehmen und Sachverhalte 
(Lizenznehmer, Zusammenschluß
preise, Endnutzerpreise etc.) einer 
präzise festzulegenden Regulie
rung unterworfen werden. Würden 
diese Festlegungen erst nach 
Verabschiedung des Telekom
m unikationsgesetzes erfolgen, 
könnte der Gesetzgeber darauf 
keinen unmittelbaren Einfluß mehr 
nehmen. Die SPD hält es für unab
dingbar, daß bereits m it der Ein
bringung des neuen Telekommuni
kationsgesetzes alle wesentlichen 
Punkte (Lizenzverfahren, Musterli
zenzen, Rechtsverordnungen) fo r
muliert und als Anlage zum Gesetz 
verabschiedet werden.

Vorgezogene Marktöffnungen

Im Rahmen der Postreform II 
sind die ordnungspolitischen Ent
scheidungen im Hinblick auf die 
künftige Marktstruktur ausgespart 
worden. Der Telekom AG und der 
Post AG wurden die bestehenden 
Monopole für das Netz sowie für 
den Telefon- und Briefdienst bis 
Ende 1997 gesetzlich verliehen.

Damit erhielten die Unternehmen 
einen klaren, rechtlich verbindli
chen Vertrauensschutz. Mit ande
ren Worten: Vor 1998 wird es kei
nen Eingriff in die Kernbereiche 
dieser Monopole geben. Die Post
unternehmen, die erhebliche Altla
sten zu bewältigen haben und vor 
gravierenden beschäftigungspoli
tischen Herausforderungen ste
hen, brauchen diesen Anpas
sungszeitraum, um sich auf die 
neue Marktsituation vorbereiten zu 
können. Diese grundsätzlichen 
Feststellungen sind im Hinblick 
auf die Diskussion über vorzeitige 
Marktöffnungen, über die in be
sonderen Einzelfällen zu diskutie
ren sein wird, notwendig.

Partielle Liberalisierungsmaß
nahmen vor 1998 können nur im 
Gesamtzusammenhang m it den 
Bestimmungen des Telekommuni
kationsgesetzes einschließlich der 
Regelungen in Musterlizenzen etc. 
beurteilt werden. Nur auf dieser 
Grundlage kann sichergestellt 
werden, daß die vorgesehenen 
M arktöffnungen n icht dem ab 
1998 vorgesehenen Wettbewerbs
modell zuwiderlaufen. Vorausset
zung für eine Diskussion und Ent
scheidung über bestimmte vorge
zogene Marktöffnungen ist in je
dem Fall ein Grundkonsens über 
das Wettbewerbs- und Regulie
rungsmodell für die Zeit ab 1998.

Hans Peter Stihl

Die Öffnung der Telekommunikationsmärkte 
aus Sicht der Wirtschaft

Technischer Fortschritt und die 
Vielzahl neuer Dienste haben 

der Telekommunikation bereits 
hohe Wachstumsraten beschert. 
Volkswirtschaftlich gehört die Te
lekommunikation zu den künftigen

Schlüsselbranchen. Die Entwick
lung könnte noch dynamischer 
sein, wenn auf dem Markt voll
ständiger Wettbewerb herrschte. 
Nach dem sogenannten Bange
mann-Bericht ist dies die Voraus

setzung für den Wandel von der 
Industrie- zur Informationsgesell
schaft.

Doch bislang beherrschen in 
den meisten Ländern staatliche 
Monopole die N etzinfrastruktur
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und den Telefondienst. Gesetzlich 
verhängte Monopole sind nichts 
anderes als Investitionsverbote für 
andere potentielle Anbieter. Sie 
verhindern, daß das in der W irt
schaft vorhandene Innovations
potential ausgeschöpft wird. Das 
Ergebnis sind zum einen hohe 
Telefongebühren, prohibitiv hohe 
Leistungspreise, die die Verbrei
tung von Diensten erschweren 
oder gar verhindern, sowie fehlen
de Angebote für bestimmte Nach
fragen. Ferner werden die Unter
nehmen in der Entwicklung behin
dert, weil ihnen der „home market“ 
fehlt.

Zu den Ländern, die sich auf 
diese Weise W achstum s- und 
Wohlstandseinbußen sowie einen 
Wettbewerbsnachteil der eigenen 
Unternehmen leisten, gehört bis
lang auch die Bundesrepublik. Er
freulicherweise soll diese hausge
m achte S tandortschwäche nun 
zum 1 .1 . 1998 beendet werden, 
nachdem die im Jahr 1994 verab
schiedete Postreform II auf eine 
reine Organisationsprivatisierung 
der seinerzeitigen Postunterneh
men beschränkt blieb.

Unterschiedliche Ansätze
Der dazu vom Bundespostmi

nister vorgelegte Diskussionsent
wurf für ein Telekommunikations
gesetz findet bei der W irtschaft 
breite Zustimmung. Ziel ist die 
Schaffung eines funktionsfähigen 
Wettbewerbs. Dazu ist vorgese
hen, die Zahl der Lizenznehmer 
nicht zu beschränken und regiona
le Anbieter zuzulassen. Damit 
bekommen auch kleine und mittle
re Unternehmen eine Chance, am 
Markt zu partizipieren. In diesem 
Punkt fo lgt der alternative SPD- 
Entwurf, der auch W ettbewerb 
herbeiführen will, einem anderen 
Ansatz. Danach sollen alle Anbie
ter eine bestimmte finanzielle Lei
stungsfähigkeit nachweisen und 
eine flächendeckende Versorgung

(Universaldienst) gewährleisten. 
Im Ergebnis könnte dies auf wenige 
große Anbieter hinauslaufen. Die 
Opposition sollte überdenken, ob 
diese Auflage faktisch nicht einen 
„closed shop“ bedeuten würde.

Unterschiedliche Ansätze be
stehen bei der Frage, was unter 
dem Universaldienst zu verstehen 
ist. Je nach Ausgestaltung erge
ben sich unterschiedliche Konse
quenzen für dessen Finanzierung. 
Der Regierungsentwurf be
schränkt den Universaldienst vor
erst auf den lizenzierten Tele
fondienst. Spätere Versorgungs
lücken bei Diensten, die als Uni
versaldienst festge legt werden, 
sollen durch M ittel aus einem 
Fonds geschlossen werden. Die
ser muß vor allem durch Wettbe
werber ab einer gewissen Größe 
finanziert werden. Der SPD-Ent- 
wurf geht bei der Abgrenzung des 
Universaldienstes einen Schritt 
weiter: Es soll kein Minimal-Dienst 
sein, vielmehr soll eine Weiter
entwicklung in Richtung „gesell
schaftspolitisch gewollter neuer 
Dienste (S tichwort M ultim edia)“ 
möglich sein. Dafür sei eine breit
bandige Telekommunikationsinfra
struktur erforderlich.

Diskriminierungsfreier Zugang

Die Festlegung eines Universal
dienstes ist solange unproblema
tisch, wie ein Netz oder ein aus 
Teilnetzen zusammengeschaltetes 
Gesamtnetz existiert, in dem der 
Dienst flächendeckend verte ilt 
werden kann. Der Diensteanbieter 
w ird im Zweifel immer ein Interes
se haben, seinen Dienst flächen
deckend anzubieten. Je größer 
das Netz, um so größer das 
Marktpotential. Dienste, bei denen 
die Netzteilnehm er m iteinander 
kommunizieren, dürfen keine 
Netzlücke aufweisen. Lückenhafte 
Angebote werden bei den Nach
fragern keine Chance haben. Des

halb wird sich beim Regierungs
entwurf, der zunächst auf den Te
lefondienst abstellt, die Finanzie
rungsfrage nicht stellen. Das terre
strische Netz der Telekom AG ist 
vorhanden. Damit es neue Tele- 
fondienst-Anbieter ab 1998 nutzen 
können, muß nur noch der diskri
m inierungsfreie Zugang geklärt 
werden. Schwierig wird es erst 
dann, wenn ein Universaldienst 
definiert wird, für den es noch kein 
vollständiges Netz gibt. Die Politik 
darf dies nicht zum Anlaß nehmen, 
auf Marktversagen zu schließen, 
und damit politisch einen finanziel
len Investitionsbedarf begründen. 
In einer solchen Situation dürfte 
sich kein Anbieter finden, der das 
Netz von sich aus ohne Mitfinan
zierung durch andere Anbieter 
bereitstellt.

Neben den Marktzutrittsbedin
gungen sind künftig weitere Rege
lungen wichtig: Sie betreffen die 
Zusammenschaltung der Netze, 
den Umgang mit knappen Res
sourcen wie Frequenzen und die 
unentgeltliche Nutzung von öffent
lichen Wegen. Der aktuelle Regie
rungsentwurf sieht vor, daß markt
beherrschende Unternehmen, die 
zur Zusam m enschaltung ver
pflichtet sind, Vereinbarungen mit 
ihren Wettbewerbern treffen müs
sen. Solange jedoch die Verhand
lungspartner ungleich groß sind, 
wird es notwendig sein, daß der 
Regulierer Obergrenzen fü r die 
Entgelte der Zusammenschaltung 
und Insbesondere für die Nutzung 
der Ortsnetze vorschreibt. Dabei 
sollten Vergleichswerte von bereits 
liberalisierten Märkten herangezo
gen werden. Erst eine Regulierung 
in diesem Sinne stellt sicher, daß 
Wettbewerb entsteht bzw. Wett
bewerbsverzerrungen vermieden 
werden.

Das neue Telekommunikations
gesetz sollte m öglichst wenig 
Regulierungen vorsehen. Beim
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Mobilfunk hat sich gezeigt, daß 
nicht alle Regulierungsfragen vor
her bedacht werden können. Pro
bleme entstanden dort, wo sie 
vorher nicht verm utet worden 
sind. Auch der Einfluß der Länder, 
der durch die Postreform II mit 
dem Instrument Regulierungsrat 
verstärkt wurde, muß zurückge
drängt werden.

Durchgreifende Liberalisierung 
notwendig

Wenn wir in Deutschland die 
Chancen der Telekommunikation 
nicht verspielen wollen, muß so 
schnell wie möglich durchgreifend 
liberalisiert werden. Der Stichtag 
31. 12. 1997, an dem die beste
henden Monopole der Telekom 
auslaufen, muß eingehalten wer
den. Vorher mögliche Liberalisie
rungsschritte dürfen n icht ge
scheut werden. Hierzu gehört die 
Öffnung der alternativen Netze für

bereits liberalisierte Dienste. Das 
Junktim des In der EU zuständigen 
Kommissars van Miert, die Allianz 
zwischen der Deutschen Telekom 
und der France Telekom nur dann 
zu genehmigen, wenn die alterna
tiven Netze geöffnet werden, ist 
verständlich. Durch diese Allianz 
wie auch die Allianz der beiden 
Unternehmen mit dem amerikani
schen Netzbetreiber SPRINT wird 
die marktbeherrschende Stellung 
zweier M onopolisten weiterhin 
gefestigt.

Zur Zeit haben z.B. die Konkur
renten im Mobilfunk keine andere 
Möglichkeit, als einen Teil der Vor
leistung, nämlich die Nutzung des 
Netzes für die Übermittlung ihrer 
Dienste, beim Netzmonopolisten 
einkaufen zu müssen. Das Argu
ment, daß durch eine solche 
schrittweise Öffnung der Börsen
gang der Telekom AG gefährdet

sei, kann nicht akzeptiert werden. 
Die Telekom AG hat durch ihre 
Marktstellung und den Startvorteil 
der vorhandenen Netzstruktur von 
40 Mill. Endteilnehmern eine her
vorragende Position, um an der 
Börse zu reüssieren. Deshalb wird 
die Öffnung des Telekommunika
tionsmarktes in Deutschland ihre 
führende Rolle als „global player“ 
stärken.

Die Telekommunikation hat eine 
Schlüsselfunktion fü r den W irt
schaftsstandort Deutschland. Lei
stungsfähige und preisgünstige 
Netze zum Transport von Text, 
Sprache, Daten und Bildern stär
ken die internationale W ettbe
werbsfähigkeit deutscher Unter
nehmen und lassen neue Dienst
leistungen entstehen. Je früher 
Wettbewerb zugelassen wird, um 
so größer ist der Startvorteil im in
ternationalen Standortwettbewerb.

Charles B. Blankart

Was bringt das neue Telekommunikationsgesetz?

Am 17. November 1994 hat der 
Rat der Europäischen Union 

Maßnahmen für eine weitgehende 
Liberalisierung der Telekommuni
kation beschlossen. Neben den 
M ärkten für Endgeräte, N icht- 
sprachdienste, Satelliten und Mo
bilfunk sollen ab dem 1. Januar 
1998 auch die gesamte Netzinfra
struktur und der Sprachtelefon- 
dienst dem Wettbewerb geöffnet 
werden. Es gibt dann im Bereich 
der Telekommunikation keine re
servierten Bereiche mehr. Das bis
herige Monopolregime wird durch 
das Konzept der Gewerbefreiheit 
ersetzt. Damit wird für die M it
gliedstaaten eine über hundert 
Jahre alte Tradition verlassen. 
Nicht mehr staatliche Vorschriften,

sondern Märkte sollen die Versor
gung der Bevölkerung mit Tele
kommunikation steuern.

Der Beschluß des EU-Minister- 
rates schafft fü r die Bundes
republik Deutschland die Notwen
digkeit, ihren Ordnungsrahmen für 
die Telekommunikation völlig neu 
zu gestalten. Die Bundesregierung 
reagierte rasch. Schon am 31. Mai 
1995 legte das Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation 
einen Entwurf für ein neues Tele
kommunikationsgesetz vor. Es trägt 
den Anforderungen an ein wettbe
werbsorientiertes Gesetz weitge
hend Rechnung und kann daher 
als ein im wesentlichen gelunge
nes Konzept angesehen werden.

In einigen Punkten, auf die noch 
einzugehen ist, wären allerdings 
Vereinfachungen zugunsten des 
Wettbewerbs möglich.

Völlig frei wird der Wettbewerb 
auch unter dem neuen Regime 
nicht sein. Es wird vielmehr eine 
Kombination von Lizenzierungen 
und Regulierungen geben. Doch 
es soll soviel W ettbewerb wie 
möglich realisiert und so wenig 
Lizenzierung und Regulierung wie 
unbedingt nötig aufrechterhalten 
werden. Der Vorschlag des Bun
desm inisterium s fü r Post und 
Telekommunikation unterscheidet 
sich so betrachtet wohltuend von 
vielen anderen Vorschlägen. Er 
soll im folgenden kurz vorgestellt 
werden.
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Die Lizenz
Das Angebot von Telekommuni

kationsübertragungswegen und 
von Telefondienst an Dritte soll 
aufgrund einer Lizenz möglich 
sein. Vier Lizenzklassen sind vor
gesehen: eine für Mobilfunk, eine 
für Satellitenfunk, eine für Übertra
gungswege m it Telefondienst und 
eine für Telefondienst ohne Über
tragungswege (§ 6). Die Zahl der 
Lizenzen -  dies ist w ichtig -  soll 
grundsätzlich unlimitiert sein. Der 
Markt soll also n icht nur den 
großen, sondern auch den kleinen 
Unternehmungen offen stehen. 
Dieser Grundsatz entspricht dem 
Liberalisierungskonzept der EU, 
wonach fre ier M arktzu tritt die 
Regel und nicht die Ausnahme 
darstellen soll. Nur absolute Res
sourcenknappheiten wie z.B. die 
Zahl der vorhandenen Funkfre
quenzen können Beschränkungen 
rechtfertigen. Doch auch in die
sem Fall erfolgt die Beschränkung 
marktwirtschaftlich, nämlich durch 
Versteigerung oder Ausschreibung 
der vorhandenen Ressourcen 
(§§ 9, 10). Ohne Lizenz können 
u.a. Mehrwertdienste auf Mietlei
tungen (z.B. Datennetze) und 
geschlossene Netze (z.B. „corpo
rate networks“) betrieben werden.

Lizenzen bilden für die Regulie
rungsbehörde die Handhabe zur 
Durchsetzung vielfältiger Auflagen. 
Sie beziehen sich auf technische 
Normen, Entgelte, Netzzugang, 
Zusammenschaltung von Netzen, 
strukturelle Separierung und 
Universaldienst. Besonders viel
schichtig  ist die Auflage des 
Universaldienstes. Sie soll daher 
nach den zuerst genannten Auf
lagen am Schluß behandelt wer
den. Alle Auflagen stellen eigent
lich nur Übergangsprobleme dar. 
Sie sollten wegfallen, sobald der 
Markt für Netze und Dienste hinrei
chend kompetitiv geworden ist. Bis 
dahin sollen sie den Wettbewerb 
so gut wie möglich simulieren.

Das neue Telekommunikations
gesetz sieht nicht vor, alle lizen
zierten Anbieter gleichermaßen 
mit Auflagen zu belegen. Ins Ge
w icht fallen vor allem die Auflagen 
für marktbeherrschende Anbieter, 
d.h. für jene, bei denen nach dem 
Gesetz gegen W ettbewerbsbe
schränkungen Marktbeherrschung 
vermutet wird, bzw. jene, die mehr 
als 25% Marktanteil besitzen. Bei 
diesen können Entgelte, Netzzu
gang und -Zusammenschluß so
wie Universaldienste reguliert wer
den.

Die 25%-Grenze ist sicherlich 
arbiträr. Offen bleibt die Frage vom 
räumlich und sachlich relevanten 
Markt: Kann ein ausländischer 
Anbieter, der in Deutschland nur 
Grenzgebiete bedient, m arktbe
herrschend sein? Oder ist ein auf 
ausgewählte Dienste spezialisier
te r Großanbieter m arktbeherr
schend? Solche Fragen läßt das 
Gesetz offen. Zunächst ist wohl 
davon auszugehen, daß nur die 
Deutsche Telekom AG marktbe
herrschend ist und infolge ihrer 
drohenden Marktmacht reguliert 
werden muß. Wenn die anderen 
Wettbewerber einmal 25% Markt
anteil erreicht haben werden, dann 
ist die Übergangsphase der Regu
lierung -  so hoffen wohl die 
Schöpfer des Gesetzes -  schon 
vorbei, und die Telekommunika
tion wird nur noch durch den 
Wettbewerb gesteuert. Diese Sicht 
ist wohl etwas optim istisch. Doch 
leicht handhabbare Alternativen 
zum M arktanteilskriterium  sind 
auch nicht ohne weiteres greifbar.

Die Entgeltregulierung
Unmittelbar einsichtig ist die 

Regulierung der Angebotspreise 
marktbeherrschender Anbieter, im 
wesentlichen also der Deutschen 
Telekom AG. Sie hat bundesweit 
einen Gesamtmarktanteil von 85 
bis 90% und beim Telefonverkehr 
sogar einen von 100%. Nur sie

verfügt über einen bundesweiten 
Zugang zu den Kunden. Sie allein 
kann derzeit Kapazitäten anbieten, 
die auch den Ansprüchen des Ge
schäftsverkehrs genügen. Andere 
Anbieter wie z.B. die Mobilfunk
betreiber sind hierzu nicht in der 
Lage. Somit könnte die Deutsche 
Telekom AG ihre strategische Stel
lung durch Setzung von Monopol
preisen ausnützen.

Ziel der Preisregulierung muß es 
sein, (den) marktbeherrschende(n) 
Anbieter zu zwingen, alle Ver
kaufspreise den langfristigen 
Grenzkosten anzugleichen. Für die 
Deutsche Telekom AG wird dies 
ein umfassendes „Rebalancing“ 
ihrer Pre isstruktur erfordern. 
Monopolpreise müssen gesenkt 
und Defizitpreise müssen angeho
ben werden.

Es ist eine schwierige und im 
G esetzesentwurf n icht expliz it 
angesprochene Frage, wie dieses 
Ziel erreicht werden sollte. Meines 
Erachtens bedarf es der Regulie
rung einzelner strategischer Preise, 
w ie etwa der Telefongebühren 
sowie einer Regulierung des Preis
indexes des gesamten Korbes 
derjenigen Leistungen, bei denen 
die Deutsche Telekom AG eine 
m arktbeherrschende Stellung 
innehat.

Offener Marktzugang und 
Zusammenschaltung

Wettbewerb der Übertragungs
wege bringt nur dann einen volks
w irtschaftlichen Vorteil, wenn 
mehrere Netze in Kom bination 
genutzt werden können. In der 
Regel haben Netzbetreiber einen 
Anreiz, einander den Netzzugang 
zu öffnen. Sie profitieren von dem 
gemeinsamen größeren Netz. 
Indessen kann es zu s tra teg i
schem Verhalten der Marktpartner 
kommen, z.B. wenn einer oder 
beide die Stellung von natürlichen 
Monopolisten in ihrem Gebiet ein
nehmen und wenn ihre Netz-
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Investitionen irreversibel sind. Die 
Preisbildung kann dann in einen 
M achtkam pf mit ungewissem 
Ausgang ausarten. Um dies zu 
verhindern, wird die Regulierungs
behörde zum einen die Schnitt
stellen eindeutig definieren und 
zum anderen bei der Preisbildung 
im Konfliktfall als Schlichter auftre- 
ten müssen. Beides ist im vorge
schlagenen Telekommunikations
gesetz vorgesehen (§§ 35, 40).

Doch die Gefahr monopolisti
schen Verhaltens sollte auch nicht 
zum Anlaß genommen werden, 
Schnittste llen ganz generell zu 
regulieren. Manche Netzmärkte 
sind kompetitiv, Anbieter und 
Nachfrager haben verschiedene 
Anschlußalternativen, und der 
M arkt kann die bestm ögliche 
Schnittstellendefinition selbst fin
den. Dies gilt insbesondere für die 
nichtlizenzierten Netze, wo staatli
che Eingriffsmöglichkeiten auch 
nicht vorgesehen sind.

Strukturelle Separierung
Zu Recht verlangt das Gesetz 

eine rechtliche Ausgliederung der 
T e lekom m un ika tionsaktiv itä ten  
jener Anbieter, die auf ihren 
Stammärkten über eine marktbe
herrschende Stellung verfügen. 
Gedacht ist insbesondere an die 
derzeit entstehenden Telekom
munikationsunternehmen der 
Elektrizitätsversorgungsindustrie. 
Solche Unternehmen verfügen in 
ihren Stammärkten über gesetz
lich geschützte M onopole und 
könnten daher mit den dort erziel
ten Gewinnen auf dem aufkom
menden Markt für Telekommuni
kationsübertragungswege eine 
unerwünschte Verdrängungskon
kurrenz betreiben.

Die richtige Antwort auf diese 
Quersubventionierung besteht 
darin, Wettbewerb bei der Elektri
zitätsversorgung zu fordern und 
durchzusetzen. Doch dieses an 
sich wünschenswerte Ziel liegt

außerhalb der Reichweite des 
Telekommunikationsgesetzes. Die 
im Gesetz statt dessen geforderte 
strukturelle Separierung der Tele
kom m unikationsaktivitä ten von 
den übrigen Aktivitäten stellt daher 
nur eine Hilfskonstruktion dar. Zu 
Recht läßt sich kritisieren, sie sei 
zu schwach, um Quersubventio
nierung und Verdrängungskonkur
renz ta tsächlich zu verhindern. 
Denn auch bei rechtlicher Aus
gliederung läßt sich schwer prü
fen, ob ein E lektriz itä tsversor
gungsunternehmen die Telekom
munikation aus den Erträgen sei
nes Stammarktes subventioniert. 
Elektrizitätsversorgung und Tele
kommunikation werden im Ver
bund produziert; eine buchhalteri
sche Kostenzurechnung ist daher 
ziemlich arbiträr.

Die Universaldienstauflage
Nach Art. 87 f Abs. 1 des Grund

gesetzes „gewährleistet der Bund 
im Bereich ... der Telekommuni
kation flächendeckend angemes
sene und ausreichende Dienst
leistungen“ . Dieser Verfassungs
artikel führt immer w ieder zu 
großer Verwirrung. Flächen
deckende Versorgung mag in EU- 
Mitgliedstaaten mit regional un
gleich gestreuter Bevölkerung, wie 
z.B. Großbritannien, Schweden, 
Italien und Griechenland sicherlich 
ein ernstes Problem darstellen. 
Dort ist die Bedienung der abge
legenen Gebiete sehr viel kosten
aufwendiger als die Bedienung der 
Städte; sie mag daher regional 
stark differenzierende Preise erfor
dern. Doch eine solch ungleiche 
regionale Bevölkerungsverteilung 
liegt in Deutschland n icht vor. 
Deutschland hat eine regional viel 
ausgeglichenere (wenn auch nicht 
eine völlig ausgeglichene) Bevöl
kerungsverteilung im Vergleich mit 
den genannten Staaten. Es beste
hen somit gute Chancen, daß der 
Markt die vom Grundgesetz gefor

derte flächendeckende Versor
gung selbst bewerkstelligt, ohne 
daß es zu stark divergierenden 
Tarifen kommt, und daß der Staat 
m it seinem schwerfälligen Instru
mentarium gar nicht gefordert ist. 
Diese Vorfrage ist erst zu klären, 
bevor zum Instrument der staatli
chen Auflage gegriffen wird.

Der G esetzentwurf geht hier 
einen anderen Weg. Er greift zum 
Instrum ent der Universaldienst
auflage für marktbeherrschende 
Anbieter, ohne daß geprüft wird, 
ob dieses überhaupt erforderlich 
ist. Dies geht sicherlich zu weit. 
Statt dessen bietet sich ein Vor
gehen in vier Schritten an:

□  Zunächst ist einmal abzuwar
ten, wohin das zu erwartende 
„Rebalancing“ der Tarife führen 
wird. Voraussichtlich werden die 
Anschlußtarife für Telefon auf dem 
Lande steigen und die Fernge
sprächstarife  fallen. A ls Paket 
genommen braucht sich die Ver
sorgung der Bevölkerung auf dem 
Lande nicht zu verschlechtern. Für 
sie mag der Nachteil höherer 
Anschlußgebühren durch den Vor
teil geringerer Fernsprechtarife 
mehr als aufgewogen werden.

□  Kommt es nach einer solchen 
Tarifanpassung doch noch zu 
ernsthaften regionalen Versor
gungslücken bzw. zu uner
schwinglichen Preisen, so können 
staatliche Korrekturmaßnahmen 
erwogen werden. Doch dies muß 
sich im Marktprozeß erst einmal 
zeigen. Als Vorsorgemaßnahme ist 
nur die Anzeigepflicht des bisheri
gen Anbieters erforderlich, daß er 
ein Gebiet (nach einer einzuhalten
den Frist) nicht mehr zu bedienen 
bereit ist.

□  Findet sich kein anderer 
Anbieter, der das Gebiet aus eige
nem Interesse bedienen möchte, 
so muß die Regulierungsbehörde 
über Ausschreibung oder Auktion
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feststellen, wer die Leistung zum 
geringsten Kontraktpreis zu er
bringen bereit ist. Der Bieter mit 
dem geringsten Gebot erhält den 
Zuschlag. Auf diese Weise wird 
der Wettbewerb auch in das Ge
biet der defizitären Leistungen hin
eingetragen. Dem bisherigen An
bieter wird die Möglichkeit genom
men, beliebig überhöhte Subven
tionen für die Bereitstellung defizi
tärer Leistungen zu fordern.

□  Die erforderlichen staatlichen 
Zuschüsse können auf die Ge
sam theit aller Telekommunika
tionsanbieter (Deutsche Telekom 
AG und Neuanbieter) umgelegt 
werden. Alle Anbieter würden dann 
symmetrisch an den Lasten des 
Universaldienstes beteiligt. Denk
bar ist auch eine Finanzierung aus 
dem öffentlichen Haushalt, zumal 
die Kosten unter dem skizzierten 
System voraussichtlich relativ ge
ring sein werden. Hierbei wird von 
einer engen Definition des Univer
saldienstes (z.B. Standardübertra
gungswege, Sprachtelefondienst, 
Pflichtleistungen der Deutschen 
Telekom AG) ausgegangen.

Jeden Anbieter, der mehr als 
25% Marktanteil hat, von Anfang 
an zu zwingen, flächendeckende 
Auflagen zu erfüllen, geht ent
schieden zu weit. Eine solche 
Auflage verzerrt das Verhalten der 
Wettbewerber. Sie werden entwe
der gar nicht in den Markt eintre- 
ten, weil dies zu viele Investitionen 
nach sich zieht, oder sie werden 
sich unter der 25% -Marke halten. 
Im Endeffekt stärkt beides die 
Marktposition der Deutschen Tele
kom AG, welche die Investitionen 
in die flächendeckende Versor
gung schon vorgenommen hat. 
Auch die sich daraus ergebende 
Marktstruktur ist unbefriedigend. 
Die vorhandenen Anbieter sind 
möglicherweise zu groß (Deutsche 
Telekom AG) oder zu klein (übrige 
Anbieter). Schließlich w ird die

Deutsche Telekom AG mit einem 
gewissen Recht über ihr einseitig 
aufgebürdete Versorgungslasten 
klagen und zum Ausgleich 
Subventionen fordern. Die Höhe 
solcher Subventionen ergibt sich 
aber n icht w ie im obigen 
Vorschlag aus einem Auktions
oder Ausschreibungsverfahren, 
sondern aus mehr oder weniger 
arb iträr hergeleiteten • Buchhal
tungsdaten. Strategisches Verhal
ten der Beteiligten ist vorprogram
miert.

Der Vorschlag der SPD

Auch die SPD m öchte den 
W ettbewerb bei den Telekom
m unika tionsübertragungsw egen 
und beim Sprachdienst zulassen. 
Auch sie wünscht, die Zahl der 
Lizenzen n icht zu begrenzen. 
Doch mit ihren planerischen Ideen 
zum Universaldienst verwässert 
sie ihr Grundbekenntnis zum Wett
bewerb. Nach ihren Vorstellungen 
soll der Universaldienst nicht nur 
den einfachen Telefondienst und 
die bisherigen Pflichtle istungen 
der Telekom (z.B. den Notruf, die 
öffentlichen Sprechstellen usw.) 
umfassen, sondern in Richtung 
eines umfassenden Multimedia- 
Konzeptes ausgebaut werden. 
Alle Lizenznehmer sollen dieser 
Universaldienstauflage selbst oder 
durch Zusammenschluß mit ande
ren Netzen genügen.

Im Endeffekt läuft der Vorschlag 
der SPD auf einen Freibrief für 
„Gesellschaftsgestalter“ und eine 
w eitgehende Ausschaltung des 
Wettbewerbs hinaus. Denn was 
Multimedia alles beinhalten wird, 
stellt eine heute noch offene Frage 
dar. Grundsätzlich muß der Markt 
erst austesten, welche Leistungen 
von den Kunden in diesem 
Bereich tatsächlich akzeptiert wer
den. Manche große Telekommuni
kationsidee hat sich in der Ver
gangenheit schon als Leerlauf her
ausgestellt. Es ist wohl kaum zu

erwarten, daß ein Gesellschafts
planer dieses Auswahlproblem  
besser lösen wird als der Markt. 
Vielmehr besteht die Gefahr, daß 
den Bürgern Dienste aufoktroyiert 
werden, die sie gar nicht wollen. 
Die daraus entstehenden Defizite 
müssen die Lizenznehmer aus den 
Überschüssen profitabler Dienste 
decken. Ihre internationale Wett
bewerbsfähigkeit wird sich insge
samt verschlechtern.

Unter solchen Umständen wer
den vorsichtige Unternehmen den 
deutschen Telekom munikations
markt meiden. Im weiteren haben 
kleine Unternehmen keine 
Chancen, weil sie die Auflage der 
flächendeckenden Versorgung 
nicht erfüllen können und weil 
ihnen auch keine Möglichkeit ge
boten w ird, über eine Umlage 
einen Beitrag zur Flächendeckung 
zu leisten. Der Vorschlag der SPD 
ist also asymmetrisch zu Lasten 
der Kleinen. Statt dessen werden 
die Großen, allen voran die 
Deutsche Telekom AG, geschützt.

Schlußfolgerungen
Der vorliegende Gesetzentwurf 

des Bundesministeriums für Post 
und Telekommunikation hat seine 
Schwächen, insbesondere bei der 
Regelung des Universaldienstes. 
Doch insgesamt stellt er einen 
großen Fortschritt gegenüber der 
Postreform I (Liberalisierung des 
Endgeräte- und Dienstemarktes) 
und der Postreform II (Bildung der 
Deutschen Telekom AG) dar. 
Offenbar stößt er auch politisch 
auf w eitgehende Zustim m ung. 
Manche der bisher geäußerten 
Änderungsvorschläge gehen am 
Problem vorbei. Sie verfestigen 
die alten Strukturen über faktische 
M arktzutrittsschranken. Dies ist 
sicherlich unerwünscht. Eine we
sentliche Aufgabe des Gesetz
gebers wird es daher sein, der zar
ten Pflanze des Wettbewerbs eine 
Chance zu geben.
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